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§ 74 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Vertrag mit dem Versicherer abschließt, im eigenen

Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen werden

(Versicherung für fremde Rechnung).

2. (2)Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel

anzunehmen, daß der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung

handelt.
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